Nord-Süd Treuhand

Skriptum Umsatzsteuer bei Bauleistungen



ÜBERGANG DER STEUERSCHULD BEI BAULEISTUNGEN

§ 19 Abs. 1 a UStG







Bei Bauleistungen wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet, wenn der Empfänger Unternehmer ist, der seinerseits mit der Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist. Der Leistungsempfänger hat auf den Umstand, dass er mit der Erbringung der Bauleistungen beauftragt ist, hinzuweisen. Erfolgt dies zu Unrecht so schuldet auch der Leistungsempfänger die auf den Umsatz entfallende Steuer.

Werden Bauleistungen an einen Unternehmer erbracht, der üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt, so wird die Steuer für diese Bauleistungen stets vom Leistungsempfänger geschuldet.

Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Das gilt auch für die Überlassung von Arbeitskräften, wenn 
die überlassenen Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen.

Analyse:

1) Ein Unternehmer (Auftragnehmer) muss Bauleistungen erbringen.

2) Der Leistungsempfänger (Auftraggeber) ist Unternehmer 

2.1) der seinerseits diese Bauleistungen erbringt oder
2.2) Unternehmer der üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt.

3) Hinweis des Leistungsempfängers, dass er mit diesen Bauleistungen beauftragt ist.
1) Bauleistung 
 
 
Ja/Nein


· Vermietung von Baugeräten (ohne Personalbeistellung) 
Nein


· Reine Material- oder Warenlieferung (Beton, Ziegel, etc.)                               Nein


· Lieferung Fertigteile zur Baustelle ohne Montage (z.B. Fenster)                     Nein


· Lieferung Fertigteile und Einbau
 
Ja


· Montage von Gegenstände (verbinden mit dem Bauwerk)                              Ja


· Wartungsarbeiten an Gebäudeteilen (z.B. Lift) 
Nein


· Austausch von Ersatzteilen
 
Ja


· Ladeneinbauten (mit umfangreicher Montage)
Ja


· Schaufenstereinlagen (mit umfangreicher Montage)
Ja


· Gaststätteneinrichtungen (mit umfangreicher Montage)
Ja


· Einbauküchen 
 
 
Ja


· Statiker, Architekten, Vermessung- u. Bauingenieure 
Nein


· Beförderungsleistungen, Bauschuttentsorgung
Nein


· Reparatur und Wartung von Baugeräten 
 
Nein


· Bauendreinigung, Gebäudereinigung 
 
Nein


· Arbeitskräfteüberlassung zu Bauleistungen 
Ja


Zur Beurteilung, ob ein Unternehmer üblicherweise Bauleistungen erbringt, kann der Abschnitt F „Bauwesen“ der SYSTEMATIK DER WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN – (ÖNACE 1995), herausgegeben von der Statistik Austria, herangezogen werden (Internetadresse: http://www.statistik.gv.at/cgi-bin/db2www/oenace/elemente.d2w/auswahl) 





Im Zweifel: 

Leistender und Leistungsempfänger gehen einvernehmlich davon aus, dass eine Bauleistung vorliegt (schriftlich festhalten).
2.1) Leistungsempfänger ist Unternehmer der seinerseits diese Bauleistungen erbringt.
 
Auftraggeber (Unternehmen oder Privatperson)

erteilt Auftrag an

Unternehmer A
zu Bauleistungen beauftragt (meistens GU)
erteilt Subauftrag


Subunternehmer B
System:

· Übergang der Steuerschuld, kein Ausweis der Umsatzsteuer in der Rechnung des Subunternehmers B an A.

· Unternehmer A erklärt in seiner Umsatzsteuervoranmeldung gleichzeitig einen Umsatz und einen Vorsteuerabzug (beides 20 % vom Nettorechnungsbetrages), wenn er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (Regelfall).

· Unternehmer A stellt dem Auftraggeber die gesamte Bauleistung mit 20 % MWSt in Rechnung, außer der Auftraggeber ist wiederum ein Unternehmer der üblicherweise Bauleistungen erbringt (in diesem Fall siehe 2.1).

Umsatzsteuervoranmeldung bzw. –erklärung:

Für Zeiträume bis 12/2002 bleibt das bisherige Formular für die UVA (U 30) unverändert. Erst ab 1/2003 wird das Formular der neuen Rechtslage Rechnung tragen.

Bis dahin ist folgendes zu beachten:

· Subunternehmer B (leistender Unternehmer) nimmt den Nettobetrag in die Bemessungsgrundlage auf und mindert gleichzeitig die Bemessungsgrundlage, oder er nimmt den Nettobetrag überhaupt nicht in die UVA auf und zeichnet diese Umsätze (z.B. auf einem eigenen Buchhaltungskonto) auf.

· Unternehmer A (Leistungsempfänger) führt die Umsätze gemäß § 19 Abs. 1a UStG (Bauleistungen) in der UVA nicht an. Anzuführen ist die darauf entfallende Steuerschuld im Betragsfeld „Steuerschuld gem. § 19 Abs. 1 zweiter Satz ......“.
· Die auf die Steuerschuld entfallende Vorsteuer ist im Betragsfeld „Vorsteuern betr. die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz..........“ aufzunehmen.
Buchhaltung

Auftragnehmer (Leistender Unternehmer, Subunternehmer B)

Teilrechnung:

Kunde/Erlöse TR § 19 1a UStG

Teilzahlung:

Bank, Kassa/Kunde

Schlussrechnung:

Kunde/Erlöse SR § 19 UStG




Erlöse TR § 19 UStG/Kunde

Schlusszahlung:

Bank, Kassa/Kunde

Auftraggeber (Leistungsempfänger, Unternehmer A)

Teilrechnung:
keine Buchung notwendig (falls gewünscht Verbuchung der Nettoteilrechnung)

Teilzahlung:

Lieferant/Bank, Kassa

Vorsteuer § 19/MWSt § 19 (20 % vom Zahlungsbetrag)

Schlussrechnung:

Bauaufwand/Lieferant 

Vorsteuer § 19/MWSt § 19 (20 % vom Restbetrag)

3. Hinweis des Leistungsempfängers, dass er mit diesen Bauleistungen beauftragt      ist.

· Der Hinweis sollte im Auftrag (mit oder ohne Nennung des Auftraggebers) erfolgen.

z.B. in Form einer schriftlichen Bestätigung auf dem Auftragsschreiben, dass der Auftrag-geber seinerseits von der Firma XY zur Durchführung der gegenständlichen Leistung beauftragt worden ist.

2.2) Leistungsempfänger ist Unternehmer der üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt.
 
Auftraggeber (Unternehmer A)

Der üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt

(Baumeister, Elektriker, Tischler etc.)

erteilt Auftrag an

Unternehmer B
Erbringt Bauleistung an A
Für dessen Unternehmen oder Privatsphäre

(auch für dessen Privathaus!)

Beispiel:

Der Bauunternehmer A lässt auf einem ihm gehörigen Grundstück Einfamilienhäuser von einer anderen Baufirma errichten, um diese später zu verkaufen. Obwohl A seinerseits nicht zu Bauleistungen beauftragt worden ist, kommt es zum Übergang der Steuerschuld, da A ein Unternehmer ist, der üblicherweise Bauleistungen erbringt.

System:

· Übergang der Steuerschuld, kein Ausweis der Umsatzsteuer in der Rechnung des Unternehmers B an A.

· Unternehmer A erklärt in seiner Umsatzsteuervoranmeldung gleichzeitig einen Umsatz und einen Vorsteuerabzug (beides 20 % vom Nettorechnungsbetrages), wenn er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Wann wäre A nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt?

· A ist Kleinunternehmer

· A tätigt unecht steuerbefreite Lieferungen
Umsatzsteuervoranmeldung bzw. –erklärung und Buchhaltung

· Siehe oben Punkt 2.1)

Unternehmer der üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt.
Zur Beurteilung, ob ein Unternehmer üblicherweise Bauleistungen erbringt, kann der Abschnitt F „Bauwesen“ der  SYSTEMATIK DER WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN – (ÖNACHE 1995) herangezogen werden (siehe Internet: http://www.statistik.gv.at/cgi-bin/db2www/oenace/elemente.d2w/details?CODE=FA%2045.1&LEN=5).

Unternehmen, in denen insbesondere die im Abschnitt F, Unterabschnitt FA, Abteilung 45, dieser Systematik angeführten Tätigkeiten ausgeübt werden, sind als solche anzusehen, die üblicherweise Bauleistungen erbringen, wobei für di Beurteilung 3 Abweichungen von der Liste zu beachten sind:

· Die nach den Erläuterungen zu Pkt 45.21-01 ausgenommene „Errichtung vollständiger Fertigteilbauten aus selbstgefertigten Teilen, soweit nicht aus Beton, gehört zu den Tätigkeiten, die zur Annahme führen, dass der Unternehmer üblicherweise Bauleistungen erbringt.

· Pkt 45.43-04 „Raumausstattung ohne ausgeprägten Schwerpunkt“ und

· Pkt 45.45-01 „Fassadenreinigung“ gehören nicht zu den Tätigkeiten, die zur Annahme führen, dass der Unternehmer üblicherweise Bauleistungen erbringt.

WEITERE FORMALITÄTEN

Inkrafttreten:
1.10.2002
Das bedeutet:

Leistungserbringung vor dem 1.10.2002:

Altes Recht

Leistungserbringung nach dem 30.9.2002:
Neues Recht

Rechnungslegung:

· UID-Nummer des Leistungsempfängers.

Wichtig: Überprüfung der UID-Nr. bei erstmaliger Beauftragung bzw. bei Zweifel.

· Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld („Übergang der Steuerschuld gem. § 19 (1a) UStG für Bauleistungen“).

· Ausstellung der Rechnung (Teilrechnungen u. Schlussrechnung) mit dem Nettobetrag, ohne Umsatzsteuer.

Rechnungsbeispiel siehe nächste Seite.

Rechnungsbeispiel:

Briefkopf Rechnungsabsender

(Auftragnehmer)







(eigene UID-Nr.1)

Rechnungsempfänger

(Auftraggeber 1 oder 2)




Beruf, Adresse






Ort, Datum1
RECHNUNG Nr: ........(fortlaufende Rechnungsnummer1)

Bauleistungen             Menge

Preis

Mwst

Betrag

Bauleistung 1

10

1.000,--

0 %

10.000,--

Bauleistung 2

15
  
   500,--

0 %
  
  7.500,--

Bauleistung 3

...

...........

0 %

............

Etc.


...

...........

0 %

............

Gesamt








17.500,--

UID.Nr. des Leistungsempfängers: ATU123456789

Übergang der Umsatzsteuerschuld gem. § 19 Abs. 1a UStG 1994 auf den Leistungsempfänger.
Eventuelle Zusätze:
· Die einvernehmliche Feststellung des Vorliegens von Bauleistungen wurde im (z.B. Auftrag vom ....) vereinbart.

· Dass der Leistungsempfänger seinerseits zur Erbringung dieser Bauleistungen beauftragt wurde, wurde im (z. B. Auftrag vom ........) vereinbart.
1) ab 1.1.2003 verpflichtend

Umstellungsprobleme:

· Umstellung Software, Kontenplan, Formularwesen

· Unterschiedliche Rechnungslegung bei verschiedenen Leistungen innerhalb eines Auftrages (z.B. Türenlieferung ohne Montage und Fensterlieferung mit Montage)

Auftrag:

Da die Umsatzsteuer Bestandteil des zivilrechtlichen Endpreises ist, sollten bereits  im Auftrag folgende Umstände einvernehmlich festgehalten werden:

· Gegenstand des Auftrages sind Bauleistungen im Sinne des § 19 Abs. 1a UStG 1994.

· Der Auftraggeber ist ein Unternehmer der seinerseits von der Firma XY mit der Erbringung dieser Bauleistung beauftragt ist oder

· ein Unternehmer der üblicherweise Bauleistungen erbringt.

· Die Unternehmereigenschaft wird unter anderem durch die UID-Nr. des Auftraggebers und des Auftragnehmers festgehalten.

· Die Umsatzsteuerschuld geht auf den Auftraggeber  (Leistungsempfänger) gem. § 19 Abs. 1a UStG 1994 über.

Abgrenzungsprobleme:

Die Vorschriften des Übergangs der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Auftraggeber) sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30.9.2002 ausgeführt werden.

D.h. sämtliche Teil- und Schlussrechnungen für Leistungen, die nach dem 30.9.2002 erbracht wurden sind bereits ohne Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld auszustellen.
Auf Umsätze (und Änderungen der Bemessungsgrundlage für solche Umsätze), die vor dem 1.10.2002 ausgeführt wurden, sind die bisherigen Rechtsvorschriften anzuwenden.

D.h. die Teil- und Schlussrechnungen sind nach wie vor mit Umsatzsteuerausweis auszustellen, auch wenn die Rechnungslegung nach dem 30.9.2002 erfolgt.
Wurden für Leistungen nach dem 30.9.2002 vor dem 1.10.2002 Anzahlungen geleistet, sind ebenfalls die bisherigen Vorschriften anzuwenden (die für eine Anzahlung vor dem 1.10.2992 erteilte Rechnung ist nicht berichtigen. Es kommt zu keiner Steuerschuld auf Grund der Rechnung).

Beispiele:

· Teilrechnung vor dem 1.10.2002 (mit MWST) und Anzahlung vor dem 1.10.2002 – Anwendung der bisherigen Vorschriften.

· Teilrechnung nach dem 30.9.2002 (ohne MWST) und Anzahlung nach dem 30.9.2002 – Anwendung der neuen Vorschriften.

· Teilrechnung vor dem 1.10.2002 (mit MWST) und Anzahlung nach dem 30.9.2002 (Zahlungseingang) – Anwendung der neuen Vorschriften (keine MWST, Berichtigung der Teilrechnung).

· Teilrechnung nach dem 30.9.2002 (ohne MWST) und Anzahlung vor dem 1.10.2002 – Anwendung der alten Vorschriften (Teilrechnungsberichtigung), der leistende Unternehmer hat für solche vor dem 1.10.2002 geleistete Anzahlungen eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis zu legen. Soweit der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, kann er die auf den Anzahlungsbetrag entfallende und in Rechnung gestellte Steuer als Vorsteuer geltend machen.

Wurde für eine Leistung nach dem 30.9.2002 vor dem 1.10.2002 eine Anzahlung geleistet, die vom leistenden Unternehmer nach dem 30.9.2002 vereinnahmt wurde, sind die Vorschriften über den Übergang der Steuerschuld anzuwenden. In diesem Fall kann kein Vorsteuerabzug auf Grund einer vom leistenden Unternehmer ausgestellten Rechnung mit Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Die Anzahlungsrechnung ist in diesem Fall zu berichtigen.

Beispiel:

Der Unternehmer überweist auf Grund einer Rechnung mit gesondertem Steuerausweis einen Betrag in Höhe von Euro 100.000,-- zuzüglich 20 % Umsatzsteuer, das sind insgesamt Euro 120.000,-- am 26.9.2002. Der Betrag wird vom leistenden Unternehmer erst am 3.10.2002 vereinnahmt (Bankgutschrift). Es kommen bereits die Vorschriften über den Übergang der Steuerschuld zur Anwendung. Der Unternehmer hat die Rechnung zu berichtigen (ohne MWST, mit Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld) und die zuviel vereinnahmte Mehrwertsteuer entweder rückzuzahlen oder auf die Schlussrechnung anzurechnen (je nach Vereinbarung).

In einer Schlussrechnung für nach dem 30.9.2002 ausgeführte Umsätze sind die Nettobeträge auszuweisen. Der Nettobetrag der Anzahlungen ist anzurechnen. Bei der Berechnung der vom Leistungsempfänger geschuldeten Steuer ist von dem um die Anzahlungen verminderten Betrag auszugehen. Die Anzahlungen vor dem 1.10.2002 und nach dem 30.9.2002 sind zweckmäßigerweise jeweils gesondert auszuweisen.

Beispiel:

Der Unternehmer U erbringt an den Unternehmer A im Dezember 2002 eine Bauleistung. A erhält über diese Leistung im Jänner 2003 folgende Rechnung, in der auf die Steuerschuld des Leistungsempfängers hingewiesen wird:

Gesamtbetrag (netto)





Euro 100.000,--

Abzüglich Anzahlung vor 1.10.2002 (Nettobetrag obwohl brutto)
             -
Euro   20.000,--

Abzüglich Anzahlung nach 30.9.2002 (bereits netto erfolgt)
             
             -
Euro   20.000,--
Ergibt Restbetrag






Euro   60.000,--

Berechnungsgrundlage für die Steuerschuld des Leistungsempfängers A ist Euro 60.000,-- (gleichgültig, ob die auf die vor dem 1.10.2002 geleistete Anzahlung entfallende Umsatzsteuer vom leistenden Unternehmer entrichtet worden ist).

Entstehung der Steuerschuld

Zum Verständnis: Nachdem die Steuerschuld auf den Auftraggeber übergeht, d.h. der leistende Unternehmer eine Rechnung ohne MWSt stellt, kann die Steuerschuld nur beim Auftraggeber (Leistungsempfänger) entstehen. Beim Rechnungsaussteller entsteht daher keine Steuerschuld mehr.
Bei Sollbesteuerung

Die Steuerschuld entsteht (beim Auftraggeber) mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Lieferung oder sonstige Leistung ausgeführt worden ist (verschiebt sich um max. 1 Monat wenn die Rechnung später ausgestellt wird). Wird das Entgelt oder ein Teilentgelt verausgabt bevor die Leistung erbracht wurde (Anzahlungen), so entsteht für dieses Entgelt die Steuerschuld im Monat der Verausgabung.

Bei Istbesteuerung

Versteuert der Leistungsempfänger nach vereinnahmten Entgelten und geht die MWSt-Schuld auf ihn über, so entsteht die Steuerschuld für vereinbarte und noch nicht verausgabte Entgelte mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Lieferung oder Leistung ausgeführt worden ist (in diesem Falle Sollbesteuerung). Für Teilzahlungen vor Lieferung oder Leistungen gilt weiterhin die Istbesteuerung.

� UStG = Umsatzsteuergesetz 1994
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